Heidelberger Förderverein


der Ambulanz für Naturheilkunde


an der Universitäts-Frauenklinik e.V.





Präambel





Naturheilverfahren wurden schon immer parallel zu bewährten Verfahren der etablierten Medizin in der Gynäkologie und Geburtshilfe eingesetzt. In den letzten Jahren sind Methoden, wie z.B. Akupunktur und Homöopathie hinzugekommen. Durch die Vielzahl der angewandten Verfahren ist eine Bewertung hinsichtlich der Wirksamkeit nur eingeschränkt möglich. Fundierte wissenschaftliche Grundlagen sind dürftig und genaue Hinweise auf Anwendungen in der Gynäkologie und Geburtshilfe fehlen häufig.





Die zunehmende Belastung unserer Umwelt mit Schadstoffen bewirkt bei Frauen endokrine und immunologische Veränderungen, die häufig als Funktionsstörungen oder psychosomatische Erkrankungen (fehl)interpretiert werden. Auf zahlreiche Schadstoffe reagiert der weibliche Organismus schon bei niedrigen Konzentrationen mit Krankheit oder Befindlichkeitsstörungen. Da die Frau in der Schwangerschaft und Stillperiode viele Schadstoffe an den noch empfindlicheren kindlichen Organismus weitergibt, wird hier bereits der Keim für Krankheiten gelegt. Durch Erkennung der Ursachen, Aufklärung und Anwendung konventioneller oder komplementärer Heilmethoden ist in vielen Fällen eine Therapie möglich.





Naturheilverfahren versprechen Besserungen, in bestimmten Fällen sogar Heilungen bei verschiedenen chronischen Krankheiten. Durch frühzeitigen Einsatz von Naturheilverfahren ist eine echte Krankheitsprävention denkbar. Naturheilverfahren sind zwar deutlich kostengünstiger als chemisch definierte Medikamente, jedoch ist ihre Wirksamkeit oft nicht sicher bewiesen. Wegen der Vorteile der Naturheilverfahren und der z.T. ungeklärten Wirkungen, Wirksamkeiten und Einsatzbereiche ist es wichtig, daß diese Methoden von Gynäkologen und Geburtshelfern angewendet, wissenschaftlich überprüft und bewertet werden. Hierbei sind sämtliche Entwicklungsphasen der Frau (Kindheit, Pubertät, Schwangerschaft, Klimakterium, Senium) und ihr soziales Umfeld zu berücksichtigen. 
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Satzung des Heidelberger Fördervereins der Ambulanz für Naturheilkunde an der UFK e.V.








§ 1.	Name, Sitz und Geschäftsjahr





	Der Verein führt den Namen HEIFAN Heidelberger Förderverein der Ambulanz für Naturheil-


	kunde an der Universitäts-Frauenklinik e.V.


	Der Verein hat seinen Sitz in Heidelberg


	Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.


	Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen. 








§ 2.	Zweck des Vereins





	Der Verein verfolgt das Ziel, die Erforschung, Anwendung und Lehre von Naturheilverfahren und Umweltmedizin mit dem Schwerpunkt in der Gynäkologie und Geburtshilfe zu fördern.


	Der Verein setzt sich dafür ein, daß die Ambulanz für Naturheilkunde an der Frauenklinik bestehen bleibt und allen Frauen zur Beratung und Behandlung offen steht.


	Der Verein fördert das ganzheitliche Denken, indem umweltmedizinische und geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte in die Diagnostik und Behandlung von Frauenkrankheiten einbezogen werden. Der Verein strebt eine enge Vernetzung der interdisziplinären wissenschaftlichen Arbeit mit der Beobachtung der praktizierenden Ärzte und ihren Fragestellungen an.


	Der Verein führt Studien mit Naturheilverfahren und auf umweltmedizinischem Gebiet durch, wobei gerade wissenschaftlich noch nicht anerkannte Methoden überprüft werden. Er unterstützt solche Studien beratend, fördernd und koordinierend. Er fördert wissenschaftliche Veröffentlichungen.


	Der Verein organisiert Tagungen, Seminare und sonstige wissenschaftliche Veranstaltungen. Er fördert Veranstaltungen im Rahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung auf dem Gebiet der Naturheilverfahren und Umweltmedizin.


	Der Verein betreibt Öffentlichkeitsarbeit, um die Bevölkerung über Naturheilverfahren und die Belange der Umweltmedizin objektiv aufzuklären, wobei vorbeugenden Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Mädchen und Frauen besondere Bedeutung zukommt.


	Der Verein fördert den Einsatz naturheilkundlicher Verfahren nicht nur anstelle konventioneller Heilmethoden, sondern unterstützt gleichfalls die naturheilkundlichen Methoden als Ergänzung zu schulmedizinischen Behandlungen, z.B. in der Krebstherapie, bei chronischen Erkrankungen und Unfruchtbarkeit.


	Bei den regelmäßigen Mitgliederversammlungen sollen neben Wissenschaftlern auch Privatpersonen 	als Mitglieder durch Mitbestimmung über die Mittelvergabe bei der Festlegung der Forschungsschwer-	punkte mitwirken
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§ 3	Gemeinnützigkeit





	Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der geltenden Abgabenordnung 1977 (§§ 51 bis 68 AO). Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 


	Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder weder Gewinnanteile noch sonstige Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Dies gilt auch bei Ausscheiden oder Auflösung des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Das Vereinsvermögen ist ungeschmälert für den Vereinszweck zu erhalten, bzw. zu mehren. 





§ 4.	Mitgliedschaft





	Mitglieder können alle natürlichen und juristischen Personen, sowie Personenvereinigungen werden, die die Ziele des Vereins anerkennen. 


	Ein Mitgliedsbeitrag wird erhoben, dessen Höhe von der Mitgliederversammlung festgelegt wird.


	Anträge auf Mitgliedschaft sind schriftlich an den Vorstand des Vereins zu richten, der darüber nach freiem Ermessen entscheidet. Er ist bei Ablehnung eines Antrages nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe der Ablehnung bekannt zu geben. Gegen eine ablehnende Entscheidung kann innerhalb eines Monats Berufung zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung eingelegt werden.





§ 5	Beendigung der Mitgliedschaft





	Die Mitgliedschaft endet durch


	- freiwilligen Austritt


	- durch Ausschluß aus dem Verein


	- mit dem Tod des Mitglieds


	Ein Austritt aus dem Verein kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand zum Ende des Kalenderjahres erfolgen, unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist. Ein ausgetretenes Mitglied hat keinen Anspruch auf einen Anteil am Vereinsvermögen.


	Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise das Ansehen und das Interesse des Vereins schwerwiegend schädigt, kann ein Ausschluß erfolgen. Über den Ausschluß entscheidet die Mitgliederversammlung. Vor dem Ausschluß muß der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme geben. Eine schriftliche Stellungnahme wird in der Mitgliederversammlung verlesen. Der Ausschluß muß dem während der Entscheidung nicht anwesenden Mitglied mit Angabe des Grundes schriftlich bekanntgegeben werden. 
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§ 6	Organe des Vereins


	


	Organe des Vereins sind:


	1. der Vorstand


	2. der Beirat





§ 7	Vorstand





	Der Vorstand besteht aus 


	- dem 1. Vorsitzenden


	- dem 2. Vorsitzenden


	- Schriftführer


	- Kassenwart


	- zwei weiteren Personen





	Die Mitgliederversammlung wählt den Gesamtvorstand bestehend aus 6 Mitgliedern in offener oder geheimer Wahl für die Dauer von 2 Jahren. Über die Art der Wahl entscheidet die Mitgliederversammlung. Eine Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist möglich. Sämtliche Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Sie können aber Aufwendungen, die Ihnen bei ihrer Tätigkeit für den Verein entstanden sind auf Nachweis in angemessenem Umfang erstattet erhalten. Die Mitglieder des Vorstandes bleiben auch nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt. 


	Ein Mitglied des Beirates kann nicht gleichzeitig Mitglied des Vorstandes sein.


	Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, welche unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstandes die Aufgabengebiete auf die einzelnen Vorstandsmitglieder verteilt und die Zuständigkeitsbereiche abgrenzt.


	Der Vorstand wählt aus seinem Kreis einen Vorsitzenden sowie einen Vertreter und verteilt des weiteren die o.g. Ämter.


	Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus dem Amt aus, ist der Restvorstand befugt, bis zur Neubestellung durch die nächste Mitgliederversammlung den Vorstand zu ergänzen. Für den Fall, daß sich eine qualifizierte Persönlichkeit für das freigewordene Amt nicht findet oder wenn es aus anderen Gründen erforderlich erscheint, ist der Vorstand berechtigt, höchstens 2 Ämter in einer Person zu vereinigen. Das Ersatzmitglied oder die Ämtervereinigung ist in der nächsten Mitgliederversammlung zu bestätigen. 





§ 8	Geschäftsführung und Vertretung des Vereins 


	Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich (§ 26 BGB) vom 1. Vorsitzenden und vom 2. Vorsitzenden vertreten. Jeder ist allein vertretungsberechtigt. Ihnen obliegt auch die Vereinsverwaltung.
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§ 9	Beirat


	Der Beirat setzt sich zusammen aus mindestens 2 Personen. 


	Der erste Beirat wird von den Vereinsgründern bestimmt, danach auf die Dauer von jeweils 4 Geschäftsjahren durch den Vorstand in offener oder geheimer Wahl gewählt. Über die Art der Wahl entscheidet der Vorstand. Eine Wiederwahl ist zulässig. Sämtliche Mitglieder des Beirats sind ehrenamtlich tätig. Beiratsmitglieder können Aufwendungen, die ihnen bei ihrer Tätigkeit für den Verein entstanden sind auf Nachweis in angemessenem Umfang erstattet erhalten.


	Der Beirat kann sich eine Beiratsordnung geben, die seine Aufgaben und sein Wirken näher bestimmt.


	Der Vorsitzende wird aus der Mitte des Beirats mit einfacher Mehrheit gewählt.


	Der Beirat hat folgende Aufgaben:


	Der Beirat wird als beratendes Organ innerhalb HEIFAN e.V. tätig und unterstützt den Vorstand in Expertenfragen, insbesondere der Vergabe von Fördermitteln.





§ 10	Mitgliederversammlungen





	Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich, möglichst am Anfang eines Kalenderjahres, statt. Sie wird vom 1. Vorsitzenden und im Falle seiner Verhinderung vom 2. Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Der Versammlungsort wird vom Vorstand bestimmt.


	Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert, auf Beschluß des Vorstandes, wenn ein Vorstandsmitglied vorzeitig ausgeschieden ist oder wenn es 1/3 der Mitglieder unter Angaben von Zweck und Grund vom Vorstand schriftlich verlangen. Zur außerordentlichen Mitgliederversammlung muß eine Frist von mindestens zwei Wochen eingehalten werden. 





§ 11	Beschlußfassung der Mitgliederversammlung





	Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom 2. Vorsitzenden geleitet. Die Mitgliederversammlung kann auch einen anderen Versammlungsleiter wählen, sofern hierfür Gründe vorhanden sind.


	Durch die Mitgliederversammlung können Tagesordnungspunkte abgesetzt und weitere Tagesordnungspunkt beschlossen werden.


	Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlußfähig. Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen, sofern durch die Mitgliederversammlung keine andere Abstimmungsart beschlossen wird. Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme.


	Ein Beschluß ist angenommen, wenn er die Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen der anwesenden Mitglieder erhält. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. 
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	Eine 2/3 Mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen der anwesenden Mitglieder ist erforderlich, wenn Gegenstand der Beschlußfassung die Ausschließung eines Mitgliedes, eine Satzungsänderung oder die Auflösung des Vereines ist. Die Änderung des Vereinszweckes kann nur einstimmig beschlossen werden, nicht erschienene Mitglieder müssen nachträglich zustimmen.


	Die Mitgliederversammlung beschließt auf Antrag die Entlastung des Vorstandes


	Die gefaßten Beschlüsse müssen unter Angabe des Ortes und der Zeit der Versammlung sowie des Abstimmungsergebnisses schriftlich niedergelegt werden. Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter und vom Schriftführer zu unterzeichnen. 





§ 12	Wahlen





	Bei Wahlen steht es im Ermessen des Versammlungsleiters, ob, wenn mehrere Mitglieder eines Gremiums zu wählen sind, eine Gesamt - oder eine Einzelabstimmung durchgeführt werden soll.


	Für den Fall, daß sich nicht genügend Personen für die zu besetzenden Ämter finden oder wenn es aus anderen Gründen erforderlich scheint, kann die Mitgliederversammlung höchstens zwei Vorstandsämter in einer Person vereinigen.


	Die Mitgliederversammlung bestimmt alle zwei Jahre aus ihren Reihen mindestens einen Kassenprüfer, der die Entlastung des Vorstandes beantragt.


	Vorschläge für Neuwahlen sind bis spätestens sieben Tage vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand einzureichen. 





13.	Auflösung des Vereins





	Bei Auflösung des Vereins sind die im Amt befindlichen Vorstandsmitglieder die Liquidatoren. Im Falle der Auflösung oder bei Wegfall des bisherigen Vereinszweckes fällt das Vereinsvermögen an eine mit dem Finanzamt zu vereinbarende gemeinnützige Einrichtung, die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke i. S. des § 2 dieser Satzung zu verwenden hat.





	Heidelberg, den 27.10.99
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